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Sitzungenim Rathause .In der kommendenWochehält Dienstag ,den23. ds .
um10 Uhrder Stadtsenat ,Freitag ,den 26 .um4 UhrderGeméinderat

Sit " g .
DerAugarten.WiederholthatsichdieOeffentlichkeitmitdemZustandbe-¬
schäftigenmüssen ,in demsich gegenwärtigder Augarterbefindet .ImSom-¬
mer . J .wurdeimAugartenangeblichzurSchaffungzweierSportplätze
für das Bundesheerunddie Mittelschuljugendmit der Abholzungalter
BaumbeständeundmitderAushebungvonSansgrubenbegonnen,diemitGe-¬
nehmigungdesBumesministeriumsfürHandelundGewerbevonprivaten
Unternehmersdurchgeführtwurde.DieBevölkerungderangrenzendenBezir-¬
kewardadurchsehrbeunruhigt ,dasie befürchtenmusste ,daßderAugar-¬
ten entgegender anseinemEingangstehendenWidmungKaiserJosefssei -¬
nem Zweckals Erholungsstätte allmählich entzegen werdensollte .

DieBezirksvertretungendesWI .undXX. Pezirkeshabendaherenergi-¬
schenProtest gegendie Verwüstungdes AugartenerhobenundderMagistrat
alsGewerbebhördehatsofortdenWeiterbetriebderSandgewinnungeinge-¬
Stellt .NunhatdasHandelsministeriumdaraufverwiesen,daßumdieKo-¬
sten der Horstellung der geplanten Sportplätze hereinzubringen ,mitdie - ¬

ser Herstellungeine Sandgewinnungverbundenunddiese einemprivaten
Unternehmerübertragenwordensei .

GegendieSchaffungvonSportplätzenwirdvonkeinerSeiteEinwen-¬
dungerhoben .Um- solebhafterist derWiderstanddagegen ,dasdieses
ProjektmiteinerSandgewinnungsunternehmungin Verbindunggebrachtwur-¬
de .DieIdee ,eineöffentlicheGartenanlageeinemprivatenUnternehmen
zur Sandausbeutungzuüberlassen ,erscheintgeradezuunfassbar .DerGe-¬
meinderatsausschußfürtechnischeAngelegenheitenhatsichdaherinsei
nerletztenSitzungneuerlichmitdieserAngelegenheitbeschäftigtund
einstimmigdenBeschlußgefasst ,gegendie SandgewinnungProtestzuer
heben ,da es mit denöffentlichenInteressenvöllig unvereinbarist ,das
der Augartendurchdie mitder Sandausbeutungunvermeidlichverbundene
Verwüstungseiner Widmungals Erholungsstätteentzogenwerde .DieGe- ¬
meindeWienrichtet an das Bundesministeriumdas Ersuchen ,denZustand
des Augartens ,der bereits so wiel Aergerniserregt hat ,schleunigst
zu beseitigen ,die Sandgrubenzu verschüttenunddie Sportplätzezu
schaffen ,oderdieverwüsetetenFlächenwiedergärtnerischauszugestal-¬

jeden allCleihtdasgewerbebehördlicheVerbotderSand-¬ten .Auf.de die Gemeindeausgesprochenhat ,unbedingtaufrecht .gewinnung ,

DieFondskrankenanstaltenunddiestädtischeLeichenbestattung .Inder
vorletztenGemeinderatssitzunghat VB .EmmerlingfolgendenTatbestand
zur Kenntnisder Oeffentlichkeit gebracht :ZwischendenFondskrankenan¬
stalten undder städtischenLeichenbestattungsunternehmungbestandein
Vertrag ,dordieserUnternehmungdasVorrechtauf die Ausführungder
vondenKrankenanstaltenaus stattfindendenLeichenbegängnisseeinräumte

zukündigen,dasNunmehrhat ,ohnediesenVertrag,
undesinisteriumfür sozialeVerwaltungfür dieFondskrankenanstalten

mit
einenanderenVertrag /derKonkurrentinderstädtischenLeichenbestattungs-¬
unternehmung,derFirmaPayer ,Schmutzer&Co .abgeschlossen,dervom
BundesministerSchmitzpersönlichunterzeichnetist undsichalsBruch
deszwischendenFondskrankenanstaltenundderstädtischenLeichenbestat

Uebereinkommensdarstellt .tungsunternehmungbestehendenAufdieseoffentlicheEeststellunghat BundesmingåterSchmitzmit
einemSchreibenanVPEmmerlinggeantwortet,dasausdenVeröffentlichun-¬
geninderTagespressebekanntist .VB.Emmerlinghatnunheuteseinerseits
diesesSchreibenmiteinemBriefebeantwortet ,demwirfolgendeStellen

Siehabenam13 .Jänner . J .anmicheinSchreibengerichtet ,indem
SieanmeineObjektivitätappellierten ,die nachfolgendenvonIhnenfest -¬
gestelltenTatsachenmitzuteilen .IchkommeIhremAppellnach ,indemich
mirgleichzeitigzubeweisenerlaube ,daßIhreFeststellungenteilsan
derRechtsfragevorbeigehen,teils unrichtigsind.IchschickedemInhaltderVerträgezwischendenFondskrankensnstal-¬
tenundderGemeindeWien-StädtischeLeichenbestattungvoraus.Sieent
haltenzweiVerpflichtungen:

. )DasdieGemeindeWienalsRechtsnachfolgerinderFirmaAlexander
M .BeschornergegenbeiderseitigehalbjährigeKündigungdasLeichenfuhr-¬
werk für die von den Einsegnungskapellen der Krankenanstaltenstattfin - ¬

dendenLeichenbegängnisseund Leichentransporte beizustellen hat ;
. )daßsämtlichenicht in der RegiedesKrankenanstaltensfonds

auszuführendenLeichenbegängnissevonderSpitalsverwaltungandieGe
meindeWien- StädtischeLeichenbestettunggewiesenwerden,insoferne
nichtseitensderParteiselbstausdrücklichundrechtzeitiganderweitige
Wünschebekanntgegebenwerden.

SiegebendenAbschlusderVerträgezuundleugnenauchnichtihren
aufrechten Bestand .Sie berufen sich nur darauf ,daß die von denFonds- ¬
krankenanstaltenin eigenerRegiedurchzuführendenLeichenbegängnisse
ausgeschlossenseienunddaheraneinenBrittenverpachtetwerdenkönnten.
Siewollendabei- wieichüberzeugtbin ,gegenbesseteEinsicht-glauben

nachen ,das irgendein bestimmter Kreis von Leichenbegängnissen denFonds - ¬
krankenanstalten vorbehalten bleibe . ,während für jeden ,der nicht miß - ¬

nn

verstehenwillundaußerdemdurchZeugennachweisbar,undAbsicht
des Vertragesist ,das alle Leichenbegängnissesoweitsie nicht ineigener
Regie durchgeführt werden ,von der städtischen Leichenbectattungauszu- ¬
führen sind ,und mit der Einstellung der Eigenregie derFondskrankenan- ¬
stalten ipso jur e an die städtischeLeichenbestattungfallen .

Siebehauptenweiter ,daßdie GemeindeWienvondemihreingeräumten
Rechtseit 1916keinenGebrauchgemachthat .Dasist ganzundgarunrich¬
tig .Nichtnurhat die städtischeLeichenbestattungdie ganzeZeithin-¬
durchFuhrwerk ,Aufbahrungen ,Träger . . w.für dieLeichenbegängnisse
beigestellt ,sondernsie hatinsbesonderein denJahren1921und1922wie-¬
derholt bei der Direktionder Fondskrankenanstaltengegendievertragswid¬
rige Begünstigung von Privstleichenbestattungen seitens einzelner Spitals - ¬
direktionen Beschwerde geführt .Der beste Beweis für die stete Wahrung ih - ¬

rer Rechte liegt in einem Erlaß der Zentraldirektion der Fondskrankenan - ¬

staltenvom14 .Februar1921 . A.259/213 ,in demaufdieseUrgenzder
GemeindeWien- SädtischeLeichenbestattungverwiesenundhinzugefügt
wird ; ,Mit Rücksicht auf das bezügliche mit der GemeindeWienabgeschlos - ¬

seneUebereankommenwirddiesemAnsuchenFolgegegeben. "
SiesuchensodannIhrenVertragsbruchdamitzuentschuldigen,daßSie

sich auf § 36desKrankenanstaltengesetzesberufen ,wonachdieöffentli
chenKrankenanstaltenfür ein einfsches Leichenbegängnisder in ihrerObhut
Verstorbenen zu sorgen haben .Es ist vollkommen unerfindlich ,wie aus die - ¬

ser Bestimmungdie Befugnisabgeleitetwerdenkann ,donmitderstädti -¬
schenLeichenbestattungbestehendenVertragüberdieDurchführungdieser
Leichenbegängnissezubrechen .

Siemeinenweiter ,schonausSparsamkeitsgründenveranlasscworden
zu sein ,imInteresse der Bundesfinanzenund„übrigensauchderGemeinde-¬
finanzen “jede Gelegenheit zu benützen ,umdiese Last loszuwerden .Sie
verschweggen- undich halte es nicht für möglich ,das IhnendieseTatsache
unbekanntgewesenwäre- daßdiestädtischeLeichenbestattungderZentral-¬
direktionder Fondskrankenanstaltenseit mehrals einemJahrewiederholt
Anträgegestellt hat ,sofernediese die Eigenregiegänzlicheinstellen ,
unddieAusführungderLeichenbegängnissedaherzurGänzeandiestädti -¬
scheLeichenbestattungfallensollte ,dieseLastnichtnurabzunehmen ,
sondernsogarBeiträgeandenFondabzuführen.DazuwaralsoeinVertrag

entnehmen:



2 .Bogen
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mitPayer,Schmutzer&Co,nichtnotwendig.WasaberdieSorgefürdie
Gemeindefinanzenanbelangt ,so stelle ich fest ,dasvon10Leichenaußer-¬
halb der KrankenanstaltenVerstoener fünf bis sechs Freileichensind ,
ährend10Leichenin denFondskrakenanstaltendurchschnittlichnur
eineFreileichekommt.DasUngünstigereistalsoderGemeindegeblieben,
dasgünstigeregenommenworden .Sie unterlassenes jedeBerechnungvorzu-¬
legen ,aus der die Angebliche Wahrungdes Gemeindeinteresses hervorgeht . - ¬
Ich glaubeaber mit obigerAngabedargetanzu haben ,das Sie dieGemeinde-¬
finanzennichtgeschützt,sondernnurunterdemVorwand,siezuschützen,
einen Vertraggebrochenhaben ,wasmir mit Ihrer Stellung alsGemeinderat

ganz unvereinbarscheint .
SchliesslichbehauptenSie ,daßdie GemeindeWien- StädtischeLeichen¬

bestattung durchdenVertragmit der FirmaPayer ,Schmutzer&Co .nichtge- ¬
Schädigtsei ,da es ihr ja frei stehe ,sich umdie BesorgungderLeichen
zubewernen.VerVertragmitaer stödtischenLeichenbestattungspruchtaber
nichtdavon ,daßdiesesichumdie Leichenbegängnissezute werbenhabe,

Diesen Unterschiedsondern daß sie an Sie zu weisen sind .
als wirtschaftlichirrelevant hinstellen zu wollen ,ist mirunfassbar .
Wieübrigensdas „Bewerbenkönnen"in Wahrheitaussieht ,ist darsuszu
erkennen ,dass die FirmaPayer ,Schmutzer&Co ,in denmeistenSpitälerr
Angestelltesitzenhat ,denenjoderTodesfallzumeldenist unddieden
Vertretern der städtischen Leichenbestattung die Todesfälle und die Ad- ¬

ressen der Hinterbliebenen erst dann bekannt gebendürfen ,wennsich
dieFirmaPayer ,Schmutzer&Co .dieBestellungbereitsgesicherthat .
Spitalsangestellte ,welche die GemeindeWien zu unterstützen wagen ,
werdenmitdenschwerstenVerfolgungen,ja mitEntkassungbedroht.

WennSie schliesslich Ihren Vertragsbruchdamitbeschönigenwollen ,
daßerdieSicherungeineseinfachenaberwürdigenLeichenbegängnissas
fürdieFreileichenbedeute ,somusichdemgegenübermitallemNachdruch
daraufhinweisen,dasauchdieGemeindeWiendenFreileicheneinein-¬
faches ,würdigesLeichenbegängniswidmet.

SiekönnenmeineSehauptungenZeichtentkräften,
. )wennSiestattallerUmschweifeeinfachdenInhaltder

VerträgemitderstädtischenLeichenbestattungundmitderFirmaPayer,
Schmutzer&Co .bekanntgegebanunddurchGegenüberstellungzeigen,
daßderletzterekeinBruchdesersterensei ;

. )wenn Sie überhaupt der Gemeinde Wien den Inhalt des letzt - ¬
genanntenVertrages ,der sich nachIhrer Angabenur„hauptsächlichmit
der Bestattungder erwähntensogenanntenFreileichenbeschäftigt “nicht
längerhatrnäckigvorenthaltenundesnichtdaraufankommenlassen ,daß
die Einsich nahmedurch gerichtliches Einschreiten erzwungenwerde ;

. )wennSie auch darüber Auskunft geben ,wie Ihr Vertragmit
der Firma Payer ,Schmutzer & Co . ,die nachgewiesener - MassenGeschäfts¬

stellen in den Spitälern eröffnet hat ,sich mit den Bestimmungender

Gewerbeordnungin Einklangbringenlässt .

Dieerste religiöseZeremonieimWienerKrematorium .GesternNachmittag
fand im WienerKremateriumdie erste religiöse Feier statt .Eshandelte
sich umdie Bestattungeiner Fraurömisch-kathelischenBekenntnisses ,
die auf ihren eigenenWunschvomBistumsverweserderaltkatholischen
KircheOesterreichs ,AdalbertSchindelar ,eingesegnetwurde .Beidiesem
Anlashielt der Bistumsverwesereiner Ansprache ,in der es diegrundsätz-¬
liche Stellung der altkatholischen Kirche zur Feuderbestattung in fol¬

gendenWortendarlegte:

Zumersten Malist es mir gestattet ,als Bistumsverwesrder
steatlich anerkannten altkatholischen Kirche hier meines Amtes zuwal¬

ten ,indieserFeuerhalle,welcheeinefortschrittliche,humaneundto¬
leranteStadtverwaltunggeschaffenhat ,umjenen ,dienachihremTede
eingeäschertwerdenwollen,diesenletztenWillenzuerfüllen .Derletz-¬
te Wunschist das persönlichsteundureigensteRechtjedesEinzelnen
undindiesesRechteinzugreifeneszuvergewaltigen,wäreSünde.
Keine Machtvon Außendarf dieses Recht schmälern ,wennsie sich nicht

einesgrobenVergehensgegendiegöttlicheOrdnungselbstschuldigma-¬
chenwill ,denn„ Alles ,wasnicht aus Uebergengunggeschieht ,ist Sün¬
de "schreibtderApostelFaulus.Diejenigen,welcheihrenfreienWil-¬
len ,ihrerSelbstbestimmungundihrerUeberzeugunggemäsnachihrem
Tede eingeäschert zu werdenwünschen ,stehen dabei auch durchausnicht
im Widerspruchmit den Lehren und Grundsätzen des Christentums .Ichals

kathelischerGeistlicherdarfdasöffentlichbekunden,andere,diedie-¬
selbe Ueberzeugunghaben ,müssenschweigen .Wärees . B.nichtgeradezu
Gotteslästerung ,auchnur daran zu denken ,das die Einäscherunggegen
den Auferstehungsglaubenverstose ,daß Christus nicht vomTodezumLe- ¬
benübergegsgenwäre ,wennsein Leib ,der damaligenheidnischenSitte
gemüß ,zufällig verbranntundnicht beigesetzt wordenwäre ?Uebrigens

ist dieBeerdigunginderheutigenArtauchnichtvonallenAnfangan
inderchristlichenKircheinGebrauchgewesen.DieerstenJudenchristen
in Palästinahabendie Leichnsmein Steinkammerngelegt ,also eineArt

habenLuftbestattunggeübt .DieChristen,dieunterdenHeidenlehten ,/übli-¬
cherWeiseihreVerstorbenenaufScheiterhaufenverbranntunderstbei
denChristentrfolgungenwurdendieLeichnamederMärtyreranOrtund
Stelle ,wohlzumeistvondenHenkersknechtenselbstvergraben ,nichtsel-¬
tonabergeradedeshalbvonchristlichenBekennerninKatakombengebor¬
gen .ErstKarlderGroßehatnachNiederwerfungdesheidnischenSachsen-¬
volkesdie Beerdigungals christlicheSitte allgemeineingeführt .Wenn
christlicheFanatikerimMittelalterandersgläubige,. h.Ketzer,bei
lebendigemLeibeverbrannten ,so taten sie es ,wiesie sagten ,gerade
damit ihre Seele gerettet würde .Die Feuerbestattung berührt alsodie
LehrevonderUnsterblichkeitderSeelenicht .WasmitdemLeibege-¬
schieht ,ist vomStandpunktdesGlaubensauchgleichgiltig,ermußdem
NaturgesetzgemäßzuStaubundAschewerden- obimErdgrabenachlang-¬
jährigemVerwesungsprozess ,obimFeuergrabeinwenigenStundendurch
die KraftderläutertenundreinigendenFlamme:ein HäufchenAschehier
wiedortund„FriedeihrerAsche"istjaunserAbschiedwort.
PreiskontrollebeiFleischhauern.DieWarktämterhabennachstehende
Fleischhauerwegendes Verdachtesübermässiger ,Preisforderunbeanstän-¬
det undangezeigt :KonkuAntonXII . ,Schönbrunnerstrasse195b ,Heger
Stefan12. ,Tichtelgasse15 ,StammerJosef12. ,Arndtstrasse24 ,Haileg-¬
gerKarl19 . ,Heiligenstädterstrasse78 ,KeuschAlois19 .Probusgasse
23 ,SchneiderKunigunde19 . ,Heiligenstädterstrasse77 ,OnderkaRudolf
7 . ,Burggasse116 ,FiedlerRudolf . ,Ametzhoferstrasse5 ,ZinnerWWe.
12 . ,Hauptstrasse30 ,BauerJakob12 . ,Wilhelmstrasse14 ,SailerAlois
12 .Flurschützgasse18 ,CeppKohann12 . ,MeidlingerMarkt ,Scharinger
Anton12 . ,Wilhelmstrasse54 ,ZwettlerRuppert12 . ,Vivenotgasse33,
BauerJosef12 . ,Schönbrunnerstrasse283 ,PellerJosef12 . ,Schönbrun¬
nerstrasse228 ,StroblJohann12 . ,Schönbrunnerstrasse219 ,PrügerHugo
12 . ,MeidlingerMarkt,JandlJohann12, ,Schönbrunnerstrasse203,

Hauer. 12. ,MeidlingerMarkt,BartonJohann7 .Lindengasse13,
BurgerJ .16 . ,Lerchenfeldergürtel.
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nichtistnämlich/so,daßesdanngarkeineWohnbausteuergebenwird,dasé

finden,daßwennesnichtnovelliertwird ,oderkeinneuesGesetz
kommt,dieWohnbausteuervondemgesamtenMietzins,deram.FebruarnatJännerwaranKanalräumungsgebührdasDoppeltedesnachdemMie-¬
1923eingehobenwird,zuentrichtenwäre.DasistnatürlichnachdentengesetzederZinsbemessungzugrundegelegtenJahresmietzinseszu
neuenMietengesetznichtnureineHärte,sondernaucheineunerträg-bezahlen.FürObjekte,fürwelchedasMietengesetzkeineBemssungs-¬licheBelastungfürdiegesamteWienerMieterschaft.Dieswirdsichgrundlagegib,istdieRäumungsgebührnachdemlaufendenMetereines
abernichtvermeidenlassen,wenndasFinanzministeriummitdemGesetzKanalsundfürjedenAbortzubemessen?
Sabotagetreibt .EswirdalsoimInteressederBewohnerdieserStadtgelegensein,wenndieBundesregierungihrenseltsamenStandpunktge-deneGebührenentrichtetwerden,jenachdemobessichumschlief.

DasLandWienkannfür sich wohldieselbeBehandlunginAnspruch
nehmen,diederBunddenübrigenLändernzuteilwerdenlässt.(Beifall)begünstigt,dagegendieHäusermitSenkgrubenbenachteiligt.Durchbei

dievomBerichterstatterempfohlenenAnträge,diein derSpezial -Bedochauch ,dassdieEigentümerundMietergrosserundschönerZins-¬

zweiteLesungvorgenommenunddasGesetzdanngegendie Stimmender vehältmismässigwonigerbelastetwaren ,als die BewohneralterHäuser
Christligsozialenbeschlossen.SpeiserberichtetüberdieAnträge ,dasdieDrucklegungderundsoll durchas neueGesetzbewirktwerden.
vollständigenBerichteüberdieGemeindersts-undLandtagssitzungen
ausErsparnisrücksichtenab1 .Jänner1923zuentfallenhabenunddasswölligunpraktischgeworden,ja geradezuverschwunden.DieneueBe-¬
dementsprechenddie§ §14und15dergeschäftsordnungfürdenGemein-essungsgrundlagesolleinemöglichstgerechtesein.Amgerechtesten

BerichtewerdendurchdasStenografenamtverfasstundimGemeindeaf-undAnstaltenderStadtgeniesst,zuihrerErhaltungnachMassgabe
chiv aufbewahrt .Zur Begründungder Anträge führt der Referent an ,dass seines Einkommensbeitragen würde .Dies lässt sich jedoch unterden
beidenhohenDruck-undPapierkostendieDrucklegungdervollständi-¬genBerichterund300MillionenKronenBährlicherfordernwürden,ein
EsistweitereinAbbaudesPersonalesimStenografenamtebeabsichtigt,
dasderzeit17Stenografenbeschäftigt .DurchdieseMassnahmenwerden

stehen,dasslasStonografenamtkünftighinnichtmehrgenötigtsein
wird ,die UebertragungderSitzungsberichtederartzubeschleunigen,
dasssie in einerbestimmtenFristzurEinsichtaufliegennüssen.
InderVerfassungderBundeshauptstadtWienist bezüglichderSitzungsindertalleZweifelundStreitkgkeiten.
protckollelediglichdieBestimmungenthalten,daßüberdieVerhand-¬
lungeneinProtokollzuführenist ,undasalleAnträgeundBesclüsse
aufgenommenwerdenmüssen.EineanalogeBestinnunggiltfürdenGe-¬
meinderatalsLandtag.DievorgeseheneDrucklegungderSitzungsproto¬
kollewirdauchinZukunftbeibehaltenwerden.

gungdervollständigenSitzungsprotokolleaufmechanischenWegedurchsoderMieter.
SchreibmaschinengegenüberderDrucklegungeinenennenswerteErsparnis
bedeutet .DieOppositionwünscheüberdiesenPunkteinegenaueAuf¬
klärung.Sieerwartet,daßman,wennsichkeinenennenswertenErspar-¬
nisseergeben ,zuraltenOrdnungzurückkehrenwerde.

DerBeferenterwidert,daßnachDurchführungderReformdemGe¬

tenBetragweithinausgehendeErsparniserzieltwerdenwird,solleintrete,diebisherausschliesslichandieArbeitsgemeinschaftder
te sichdasnichergeben,sowerdedieMehrheitbereitsein ,zueinem
auchfürsiedemBesitzderFrotokollebedeutendenZustandzurückzu

kehren .
DerAntragwirdsodannangenommen.
EsfolgtdieVerhadlungdesGesetzesüberdieKanalräumung.
Berichterstatter GR. Schneider :jüngst beschlosseneGesetz
BerichterstatterOR.Schneider:ErstjüngstwurdeeinUebergangs-¬

gesetzüberdieKanalräumergebührenfürdenMonatJännerbeschlossen.
DiesesGesetzbildetdieUeberleitungzudemheuteveridegendenGee

ze ,dasam.FebrarinKrafttretensoll .PereitsdasUebergangsge-¬
wäreeinIrrtum.WennSiesichdasalteGesetzansehen,sowerdenSiesetzfürdenMonatJännerenthieltfolgendewesentlicheBestimmungen,-¬grundlegendedieeine/AbänderungderbisherigenAnordnungenbedeuten.FürdenMo¬

BiszudieserAenderungmusstenfürdieKanalräumungverschie-¬

genüberWienaufgibtundSiediesesLandgenausowieandereLänderbareKanäle,RohrleitungenoderSenkgrubenhandelte;aufgebautwaren
behandelt ,deren Steuergesetzeimmersehr rasch verabschfiedetwerden ,diese Gebührenauf demNettojahreszinsertrag .DiesesSystemwaringe- ¬wisserBeziehungungerecht,denndieHäusermitRohrleitungenwaren

PräsidentSchmidleitetnundieAbstimmungein ,derdieSkalsderAtufungenbeidenwrschiedenenGebührenergabessich
debattegestelltwordensind,angenommenworden.EswirdsofortdiehäusermithygienischenWohnungendurchdieKanalräumungsgebührenoft6

mitkleinenWahnungen.DiePeseitigungdieserHärtenistnotwendig
Anderseitsist auchdieBemessungsgrudlage :derNettozinsertsag7

deratderStadtWienalsLandtagabgeändertwerden.Dievollständigenwäresiezweifellos,wennjeder,derdiehygienischenEinrichtungen

jetzigenVerhältnissenkaumerfassenunddurchführen ;daherist
indemneuenGesetzeeinWeggesuchg,derdengewünschtenErfolgwenig

Betrag,derbereitsbeiderVorberatungdesBudgetsgestrichenwurdestensannähernderwartenlässt.KünftighinwirdderUnterschiedzwischenschliefbarenKanälen,RohrleitungoderSenkgrubefallengelassen.
Unddie Grundlagefür die KanalräumungsgebührbildetderFriedenszins

weitereErsparnisseerzieltwerden.DerArbeitsabbauwerdedarinbe -o Jahre1914 ,alsodieselbeBemessungsgrundlage ,diedasMietenge-¬setzundnunauchdasWohnbausteuergesetzherangezogenhat .DieseEin.2
heitlichkeitderPemssungsgrundlagehatzweifellosungeheureVorteile£
siemachtdåeganzefrühersowrwickelteBerechnungklarundver-¬

DerReferehtbesprichtsodanndieeinzelnenBestimmungendesGe-¬
setzesundbemerktuSchlusse:DurchdasneusGesetzwerdendieKa-¬
nalräumungsgebührenzueinergerechtenundeinfachenAbgabe,welchevondeneinzelnenMieternleichtzukontrollierenundvondeneinheben
denBeamtenleichtzuberechnenist .DieNeuerungen,diedasGesetz

GR. Zimmerl(chr. soz. )bezeichnetesalsfraglich,obdieVerferti-ieft,liegendaherimöffentlichenInteresse,vorallemimInteres-¬

GR-Doppler(chr.soz.)konstatiert,dassdiewiederholteKritik
seinerParteianderbisherigenEinrichtungdesKanalräumungswesensneue
nichtvergebensgewesensei .DiegrundlegendeAenderung,diedas/Ge-¬
setznachdenWortendesReferentenbringe ,sei somiteinVerdienst.

meinderateüberdiewirklichzuerzielendenErsparnisseAufsssgederOpposition.Eswäreabernotwendig,daßeineebensolcheAenderung
gebenwerdenwird.Erseiüberzeugt,dasshiebeieineüberdengemannauchinderbisherigenMethodederVergebungderKanalräumungsarbeit

Kanalräumergehilfenerfolgt .RednerverlangtneuerlicheineReform
derOffertverhandlungen ,durchdieauchfür dieMeisterdieGelegen
heitgegebenseinsoll ,dieArbeitmzuerhalten,undbemerkt:Wirle-¬
gendeshalbso viel Wertaufdie AenderungdieserMethode,weilwir
wissen ,dassbeiderArbeitsgemeinschaftmehrPersonenimStandemit¬
geschlepptwerden,alsfürdieLeistungderArbeitnotwendigist .Wir
werdendaherauchdieUntersuchung,diewirwiederholtverlangthaben,
neuerlichbeantragen,solangenbissieendlichbezwungensind ,diesenDerGrundsatzderNeuro¬Untersuchungsausschusseinzusetzen.
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zeugt ,wirwürdendabeibesserundbilligerheraukommen.ZumSchlusse
bespricht der Redner die einzelnen Bestimmungendes Gesetzes ,insbeson¬

deredie Strafbestimmungen,die er als sinnlosbezeichnet ,sowiedieFra¬
ge der Kommunalisierungder Kanalräumungundder UebernahmedesInven-¬

tars durchdieGemeinde.
GR. Siegel ( Soz - Dem. ) stellt zwei Abänderungsanträge ,die auf Grund

vonVerhandlungenmitderHausbesitzerorganisationzustandegekommensind
Im§2Abs .1 ,wofestgesetztwird ,dassdieKostenin derFormeines
Vielfachen des Mietzinses einzuheben sind ,hat der letzte Satzzu

lauten :derKostenbetragwirdvomWienerStadtsenatalsLandesregierung
fürjedenMonatHislängstens15 .aufGrundderKostendesVormonates
bestimmt.ErfolgtdieseBestimmungnicht,sogiltdaszuletztbestimmte
Vidfacheweiter.Dasfür jedenMonatgeltendeVielfacheist imAmtsblatt
derStadtWienbis längstens20. jedenMonateskundgemacht.Der§ 4 ,Abs. 1
habezulauten :Dienach§ 2 zuentrichtetenGebührensindamletztenTa-¬
gejedenMonatesfälligundgleichzeitigmitderWohnbausteuerdesfol-¬
gendenMonatesandasmag .Bezirksamtabzuführen.Dienach§3zulei -¬
stendenEntgeltesindnachaufforderungsofortzubezahlen.

GRRoth( chr . soz. )wendetsichgegendie Bestimmung,dassdie
erwähnteVeröffentlichungimAmtsblattederStadtWienzuerfolgenlabe.
Mankönnedochniemandenzumuten,deswegeniss Amtsblattzuabonnieren.
DieVeröffentlichungmüssteinpopulärerFormerfolgen,Schliesslichbe¬
antfagt Redner ,dass zu den Offertverhandlungenmit denKontrahenten
ein Mitgliedder Minoritätzugezogenwerde.

DerReferentsprichtsichinseinemSchlusswortegegendieAn-¬
trägeDopplerundRothaus .AndieRäumungderKamäleineigenerRegie

werde gegenwärtig nicht gedacht ,die Gemeindekönne sichsolche

Experimentenichteinlassen,weilsiefüreineklagloseDurchführungder
Kanalräumerverantworlichist .GH.DopplerhabeauchwiederseinStecken-¬
pfergeritten ,wenner aufderEinberufungeinerUntersuchungskommission
besteht .WirlehnendiesenAntragab ,weil der Gemeinderatnicht dazuda
ist ,irgendeinerLauneeinesseinerMitgliedernachzugeben.Dasbe-¬

deutetkeineswegs,dassmansichvoreinerUntersuchungdrücke,manwisse,
dassesunterderfrühernderHerrschaftöfter Ustersuchungengegebenhat ,
vordenensich die Christlichsozialengedrückthaben.

DieAbänderungsanträgeSiegelwerdenbeiderAbstimmungangenom¬
men ,dieAnträgeRothundDopplerabgelehntundschliesslichdasGesetz
in beiden Lesuagen angenommen .

HieraufwirddieSitzunggeschlossen.
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Wiener Gemeindejat als Landtag .
Sitzungvom20Jänner1923.

DerVorsitzendeSchmidteilt nahEröffnungderSitzungmit ,das
er die Spezialdebatteuntereinemvernehmenlasse unddie einzelnenAn-¬
trägevondenRednerngleichgestellwerdenmögen.GR.Biber(chr. soz. )vermissti dertextlichenAbfassungdesGeset-¬
zes bei einigen Paragraphen die nötge Klarheit und stellt eineReihe
formalerAbänderungsanträge.AußerdembeantragterdieInhabervonin
Gewerbenoder sonstigen Geschäftsbetriebenselbst benütztenRäumlichkei
tenaufihrAnsuchenvonderWohnbesteuerzubefreienundsolangedie-
se Räumeaußerfür Depotzweckefür jandere Zweckenicht benütztwerden.
Bezüglichder in der Generaldebattevonder OppositionbemängeltenStaf -
felungderWohnbausteuerbeiGeschftslokalenundderenGleichstellung
mitWöhnungenbeantragter fürdieBemessungderSteuereinenneuen
Schlüssel ,undzwarist vondenersten 600Kdas 40fsche ,vondennäch¬
sten 600Kdas50gache ,vondennächsten600Kdas60fache ,vonden
nächsten600Kdas 8Ofache ,vondennächsten600das 100fachebiszu

soll ,weilwirnichtwissen,obdasGesetzvonderBundesregierungbis
dorthin genehmigt wird .Diesen Antrigen biete ich zuzustimmen ,ebenso
ersucheich umAnnahmedes Antrages ,das die EntschädigungderHausbe-¬
sitzer von vier auf sechs Prozent von der einkassierten Steuererhöht

wirdEshattennochGR.BibereineReihevonAnträgengestellt ,diever-¬
langen ,daßjeneBetriebsinhaberderenLokalitätennichtbenütztwerden,
vonderSteuerzubefreiensindanddaßimAbsatz3 des§ 3 dasWortZu-¬
gehörutgestirchenwerdensell .DieBefreiungderGeschäftslokale,
die nicht benützt werden ,mußich ablehnen ,da für diese Lokalitätenmit

demZinsauchdieHauszinssteuerzubezahlenwäre ,undnun ,daanStelle
der Hauszinssteuer die Wohnbausteuertritt ,es vollständig inOrdnung
ist ,wenndiese Steuer aucheinggobenwird .Für die StrerfungdesWortes.
Zugehörbittezustimmen.DenAntragBiber ,dassderMagistratinder
Parifikation der Mietzinse beshränkt werdensoll ,bitte ichabzulehnen .
Die Anträgeder GRe. SchwarzeHilerundBiber ,die eine Aenderungder
Steuerskala für die Gegchäftslkalebeinhalten ,sind unannehmbar ,dadie - ¬
se Steuer keine eminente Belasung darstellt und man mit Fug undRecht
sagen kann ,dass sie eben ertäglich ist .Wir haben ja auch bei denGe -

3000 ,vondennächsten3000das120fache,vondennächsten7000das150-

schäftslokalen nur bis zum250 achen Friedenszins die Steuerangesetzt ,

fache ,vondennächsten12000das20Ofacheundvondenweiterenhöheren
Beträgendas250fscheanSteuerzujemessen.

GR. Waldsam(chr. soz. )zitiertdenLeitartikelinderheutigen
ArbeiterzeitungüberdenEmpfangeiner GesellschaftvonAerzten ,Volks-¬
wirtenundStatistikernbeimBundespfäsidentenzurBesprechungdesRück-¬
gengesderGeburtenzahlundverweistdarauf ,dasdasBlattdieAeusserun-¬
gendesProfessorsHeckeundseineVorschlägezurLösungdesProblems
dahinkritisiert ,daßdie bürgerlicheTheoriesichselbstmitderbür¬
gerlichenPraxisimWiderspruchsetzeManmögedenArbeiterndieLöhne
so erhöhen ,dass kinderreiche Arbeitenfamilienihre Kindererhalten
können .Die Sozialdemokratenhabenseinerzeit bei der Streichungder
Kinderzuschüssesich selbst gegendiesenGrundsatzversünddgtundsie
werdenauchjetztbeiderWohnbausteuerderForderung,kinderreicheFami-¬
lien zu berücksichtigennicht gerächt .Rednerbeantragt zum§ 5einen

fürZusatz ,wonach/Familienerhaltermit mehrals zwei Kindernbei derStaf - ¬
felungentsprechendeErmässigungenderSteuergeltunghabensollen .

GR .Doppler( chr . scz . )begründeeinenAbänderunganstragzu§11 ,
wonachderErtragderWohnbausteuermitjenemBetrage ,dendasWieder-¬
aufbaugesetzvorschreibt ,dassind460MillionenKronen,zurDeckungder
imBudgetvorgesehenenHauszinssteuereingestelltunderstder
Restfür Wohnbauzweckeverwendetwerdensoll .Diessollsusdrücklich

im Gesetzestext ausgesprochensein .
GR. Roth(chr. soz. ) :DieerstePflichteinerwirklichenWohnbau-¬

politikist ,dasBestehendezuerhalten ,abernichtdasneueauszubauen
unddasbestehendedemVerfallzuüberliefern .RednerbesprichtdenVer-¬

manmögesichdochdiesealtenHäuserinErd-¬fall derWienerHäuserundsagt, /
berg oder Simmeringanschauen ;das sind keine Ruinenmehr ,dassind
zusammenstürzendeBaracken ,bei denenalles Pölzennichts mehrhilft .

Resolutions - ¬antragzu§AldesGesetzes,wonacheinRednerstellteinen
Teil des Ertrages der Wohnbausteuer ausdrüchlich zu Reparstüren gewidmet

werdensoll ,sowieeinenweiterenbänderungantragzu § 13betreffend
dieHerabsetzungderimGesetzvorgesehenenStrafen.

Präsident Dr .Danneberg( Schlusswort :DieAhänderungsanträge
degStR .WebersindausschliesslichtechnischerNatur .Erverlangt ,das
dieSteuerjedenMonatinderZeitvom1 .biszum10 .zuentrichtenist ,
daßfür denMonstFebruaraberkeinbestimmterTerminangegebenwerden

währendwir für Wohnungendas OOfachebestimmthaben .Der Antragdes
GR ," aldsam ,dass kinderreicheamilien berücksichtigt werdensollen ,
kannwohlnicht Ernstgemeintein .DieAnnahmediesesAntrageskäne

einersehrmerkwürdigenKinderfürsorgegleich ,daeinedreiköpfige
FamiliemonatlichsageundSchreibe,240Kersparenwürde.Eswäre
vernünftiger ,wennder Herr R .WaldsamseinemKollegenSchmitzaufmerk
sammachenwürde ,dass er seinen Plan fallen liesse ,der dahingeht
den Arbeitern das halbe Krankengeldbe 'Spitalspflege wegzunehmen ,weil

essichdaumvieletausendelkronenwöchentlichhandeltdie-den
derndieserArbeiter ,diesichimSpitalebefinden ,entzogenwerde!.
OderGR.WaldsammögesichangeineParteigenossenHeindlundPartik
wenden,dieebenjetztmitdenVertreternderArbeiterüberdieEr-¬
höhungderArbeitslosenuntersützungverhandelnunddabeierklärt
haben ,das sie nur danneiner olchenErhöhungzustimmen ,wennkeineKin- ¬
derversicherungeingeführtwind .DassindFragen ,diefür kindermiche
FamilieneinInteressehaben.DieAnträge,diehiervonchristlichsozi¬
alerSeitegestelltwerdenunddieeinerkinderreichenFamilieeine
halbe SemmelimMonatersparenwürden ,sind dochnur eineAugenauswi¬
scherei .BetreibenSiedortKinderfürsorge ,woes sichumwirklichgro¬
BeBeträgehandelt .DerHerrGRDopplerhat beantrag : ,dassausdem
ErtragderStenr 460Millionenausgeschiedenwerdensollenundbud-¬
getärenZweckenzuzuführensind ,damitdenBestimmungendesWiederauf-¬
beugesetzesentsprochenwird .Wifsind gegendiesen Antrag ,da imWie- ¬

deraufbaugesetzüberdenZweckderHauszinssteuer,anderenStellewir
die Wohnbausteuereinführen ,gar hichts bestimmtist .Es ist auch
die Frageaufgeworfenworden ,wiees eigentlich mit demBundeswoh¬

nungs -undSiedlungsdondsein wird .Wasder Bundauf diesemGebiete
tunwird ,ist unsheutenochunbekennt.ImBudgetdesBundessindun
terdemTitelWohnungsfürsorgenur . 2MilliardenKroneneingestellt,
undbeiderBeratungdesBundesbudgtswirddarübernochgeredetwer-¬
den .DasimganzenBudgetdesBundetvoneinemWohnungs-undSiedlungs-¬
fondnichtsgesggtwird ,wissenwiralsonicht ,wasderBundhierlei -¬
sten wird .Aberdie Pflicht für Wohnbauzweckevorzusorgenbe stehtnicht

nurfürdieGemeinde,sondernauchfürdieRegierung.
Wirhoffen ,dassHerrDr. KienböckdiesesSteuergesetznichtsowie

dieübrigenvomWienerLandtagbeschlossenenSteuervorlagenauchein
fachliegenlässt ,sondernunsraschedtensBescheidzukommenwird.
DieEinhaltungderachtwöchigenEinspruchsfristderBundesregierung
könntenähmlichVerwirrungstiftenundKomplikationenherbeiführen,Es
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